
 
Nachweis der Sportschützeneigenschaften § 14 Abs. 2 Nr. 1 und § 8 WaffG

Hinweis: wenn regelmäßig jeden Monat ein Eintrag erfolgt - genügen 12 Einträge

bei Unterbrechungen müssen 18 Einheiten regelmäßig verteilt über 12 Monate mit einer erlaubnispflichtigen Waffe nachgewiesen werden.
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lfd. Datum: Waffenart Disziplin-Nr. Präzision Ringzahl Art des Wettkampfes Unterschrift zuständiger

Nr. Stand-Nr. Kaliber lt. SportO Duell ges. Training, RWK, VM, GM Sportleiter / Schießleiter

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

die o.g. Einheiten wurden nach den jeweiligen Regeln der Sportordnung des BSSB / BDS geschossen.

die vorstehenden Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. bei Falschangaben wir ein Standverbot erteilt

Der unterzeichnende Sportleiter / Schießleiter bestätigt das Ergebnis und ist von unserem Verein bauftragt die Schießtage zu leiten.

  

 
Unterschrift Sport- / Schießleiter: Vereinsstempel  Unterschrift 1. Schützenmeister  
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persönlicher Schießnachweis
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